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Die Große Koalition hat sich im Koalitionsausschuss am 3.6.2020 im Rahmen eines Konjunkturpakets auf 
eine befristete Senkung der Umsatzsteuersätze geeinigt. Demnach soll bereits zum 1.7.2020 der 
Regelsteuersatz von 19 % auf 16 % sinken, der ermäßigte Steuersatz von 7 % auf 5 %. Die Senkung soll bis 
31.12.2020 befristet sein. 
 
Deshalb ist es erforderlich, die Zeiträume der vorhandenen MwSt-Werte in der Warenwirtschaft zu 
beenden bzw. ein neues Startdatum zu setzen. 
 
Folgende Vorgehensweise ist durchzuführen: 
 

 Aufruf der Mehrwertsteuereinstellungen unter STAMMDATEN – HILFSDATEN - MEHRWERTSTEUER 
 

 
 

 
 

https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/coronavirus-krise-konjunkturpaket_168_517708.html
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WICHTIG: Die NR. 1 betrifft immer den reduzierten Steuersatz 
  Die NR. 2 betrifft immer den vollen Steuersatz 
  Bei der Neuanlage markiert man die Nr., welche einen neuen Wert erhalten soll und 

  wählt anschl. den -Button 

 
 
Änderung zum 01.07.20 erfolgt in nachfolgenden Schritten: 
 

 bestehenden 7%-Wert (Nr.1) und 19%-Wert (Nr.2) zum 30.06.2020 beenden   

 neue NR.1 mit 5%-Wert und Datumbegrenzung 01.07.2020 – 31.12.2020 anlegen 

 neue NR.2 mit 16%-Wert und Datumbegrenzung 01.07.2020 – 31.12.2020 anlegen 
 
 
(Rück-)Änderung zum 01.01.2021 erfolgt in nachfolgenden Schritten: 
 

 neue NR.1 mit 7%-Wert und Datumbegrenzung 01.01.2021 – 31.12.2099 anlegen 

 neue NR.2 mit 19%-Wert und Datumbegrenzung 01.01.2021 – 31.12.2099 anlegen 
 
 

 
 

 
Screenshot zeigt die korrekten Änderungen zum 01.07.20 und ab dem 01.01.2021  
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Abrechnung von Kreditverkäufen 
 
Bei der Abrechnung von Kreditverkäufen in BIO.WIN sollten Sie eine klare Trennung von Lieferungen bis 
zum 30.06.2020 und Lieferungen ab dem 01.07.2020 vornehmen.  
 
 
Prüfung des korrekten Steuersatzes 
 
Sie sollten zum Verkaufsbeginn am 01.07.2020 zwingend eine Prüfung der Steuersätze an der Kasse 
vornehmen. Dort müssen für Artikel mit reduziertem Steuersatz 5% und für Artikel mit vollem Steuersatz 
16% ausgewiesen sein. 
 
 


